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Projekt: Neubau Stützpunktfeuerwehr Holtland 
 
Kostenfortschreibung LPH 2 – Variante 1 gegenüber Ursprungsplanung 
 

Im Rahmen der Vorplanung (Leistungsphase 2) wurde zunächst eine Kostenschätzung auf Grundlage 
des zu diesem Zeitpunkt abgestimmten Planungsstandes erstellt. Diese basierte auf der damaligen 
Gebäudegeometrie sowie den zugehörigen Fachplanungsannahmen und wie s Gesamtkosten in Höhe 
von 3.242.233,97 EUR brutto aus. 

Im weiteren Projektverlauf wurden auf Wunsch des Auftraggebers alternative Lösungen untersucht und 
planerisch weiterentwickelt. Insbesondere wurde eine geänderte Dachvariante (Variante 1) betrachtet 
und in Abstimmung als Grundlage für die weitere Planung ausgewählt. Diese Entscheidung stellt eine 
bewusste Weiterentwicklung der ursprünglichen Vorplanung dar.  

Die Änderung der Dachform führte zu einer Anpassung der Gebäudegeometrie. Hierdurch ergaben sich 
insbesondere Veränderungen im Bruttorauminhalt sowie in konstruktiven und bauphysikalischen 
Anforderungen. Diese wirken sich unmittelbar auf die Kosten des Bau werks aus, insbesondere in der 
Kostengruppe 300 (Baukonstruktionen). Die Kostenentwicklung ist damit eine direkte Folge der 
geänderten Entwurfsgrundlage. 

Parallel zur Weiterentwicklung des Hochbaus wurden im Bereich der technischen Planung und der 
Außenanlagen die Anforderungen an die Regenwasserbewirtschaftung weiter konkretisiert. Auf Basis 
zwischenzeitlich vorliegender Unterlagen, insbesondere aus dem Beb auungsplan sowie 
fachplanerischen Vorgaben, wurde die Entwässerungsplanung detailliert ausgearbeitet. Die nun konkret 
geplante Lösung mittels Rigolenanlagen und Rückhaltung wurde in die Kostenschätzung übernommen 
und an die geänderte Gebäudegeometrie angepasst. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Vorfeld eine Grobschätzung für die 
betrachtete Dachvariante erstellt wurde. Diese diente ausschließlich als Entscheidungsgrundlage für die 
Wahl der Gebäudeform und war entsprechend als solche gekennzei chnet. Mit fortschreitender 
Planungstiefe und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich gewonnenen Planungserkenntnisse – 
insbesondere zur Entwässerung und zu konstruktiven Anforderungen – wurde diese Grobschätzung nun 
durch eine vertiefte Kostenschätzung ersetzt. Die erhöhte Planungstiefe führt folgerichtig zu einer 
veränderten Kostenbewertung. 

Die fortgeschriebene Kostenschätzung für die Variante 1 weist nun Gesamtkosten in Höhe von 
3.556.364,22 EUR brutto aus. Gegenüber dem ursprünglichen Kostenstand ergibt sich damit eine 
Erhöhung um 314.130,25 EUR brutto, entsprechend rund 9,7 %.  

Die Kostensteigerung verteilt sich auf die von den Planungsänderungen betroffenen Bereiche. Neben 
der Erhöhung in der Kostengruppe 300 (Baukonstruktionen) durch die geänderte Gebäudeform ist 
insbesondere auch eine Anpassung in der Kostengruppe 500 (Außenanlagen) infolge der konkretisierten 
Entwässerungsmaßnahmen festzustellen. Darüber hinaus steigen die Baunebenkosten (Kostengruppe 
700) in Abhängigkeit der erhöhten Bauwerkskosten an. Die Kosten der technischen Anlagen 
(Kostengruppe 400) bleiben hingegen im Wesentlichen unverändert.  

Beide genannten Kostenstände sind als Kostenschätzungen der Leistungsphase 2 gemäß HOAI 
einzuordnen und wurden auf Grundlage der Kostengliederung nach DIN 276 erstellt. Sie beruhen damit 
auf dem gleichen Planungsstand und weisen eine vergleichbare Detailti efe auf. 

In dieser frühen Planungsphase werden die Kosten noch nicht auf Basis konkret ausgearbeiteter 
Einzelpositionen oder Leistungsverzeichnisse ermittelt. Stattdessen erfolgt die Kostenschätzung 
überwiegend anhand von Kennwerten und Erfahrungswerten, beispielsweise bezogen auf Flächen, 
Rauminhalte oder vergleichbare Bauvorhaben. Detaillierte Festlegungen zu einzelnen Bauteilen, 
Konstruktionen oder technischen Ausführungen liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig vor.  

Vor diesem Hintergrund ist die Kostenschätzung als Orientierungswert zu verstehen. Da wesentliche 
Einflussfaktoren im weiteren Planungsverlauf noch konkretisiert werden, ist es üblich, dass die 
tatsächlichen Kosten am Ende noch um etwa 20 % nach oben oder unten abweichen können. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die höhere Kostenschätzung der Variante 1 eine sachlich 
begründete Fortschreibung der Kosten auf Basis eines erweiterten und präzisierten Planungsumfangs 
darstellt. Ursächlich sind insbesondere: 

– die Änderung der Dachform mit Auswirkungen auf Gebäudevolumen und Konstruktion,  

– die zwischenzeitlich konkretisierten und nun vollständig berücksichtigten Anforderungen an die 
Regenwasserbewirtschaftung (Rigolen- und Rückhaltesysteme), 

– die insgesamt vertiefte Planungstiefe gegenüber der zuvor erstellten Grobschätzung.  

Die vorliegende Kostenschätzung bildet den aktuellen Planungsstand vollständig ab und dient als 
Grundlage für die weitere Planung. Eine belastbarere und weiter präzisierte Kostenermittlung kann nach 
abschließender Variantenfestlegung im Rahmen der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) in Form einer 
Kostenberechnung erfolgen. 

Aufgestellt cf 


